
1. Änderung zur Geschäftsordnung der Gemeindevertre tung  
Jakobsdorf              
 
 
 

§ 5 
Tagesordnung 

 
(2) Die Gemeindevertretung kann vor Abwicklung der Tagesord- 
    nung mit Beschluss der Mehrheit aller Gemeindev ertreter  
    die Tagesordnung um dringende Angelegenheiten e rweitern,  
    die wegen besonderer Dringlichkeit keinen Aufsc hub bis  
    zur nächsten Sitzung duldet. Angelegenheiten vo n der  
    Tagesordnung abzusezten oder die Reihenfolge de r Tages- 
    ordnungspunkte zu ändern, kann mit einfacher Me hrheit  
    entschieden werden. 
 
 
 
 
 
Jakobsdorf,                              Bürgermeis terin 

 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


